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Gemeinde Muggensturm Beschlussvorschlag 2025/152 

Amt: Hauptamt 
 

Beratungsfolge Sitzung am 

Technischer Ausschuss 23.06.2025 
 

AZ.:   öffentlich 

Beratungsergebnis: 

Bearbeiter: Marina Schmidt 
Verfasser: Marina Schmidt 
einstimmig 
 
 
 

Mit Stimmen- 
mehrheit 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beschlussvor- 
schlag 

Abweichung Kein Beschluss 
wird nachgereicht 

 
 
Nutzungsänderung von einer Elektro-Werkstatt zu Wohnraum, Einbau von drei weiteren 
Wohnungen und Anbau eines Balkons; 
Bahnhofstraße 56, Flst. Nr. 2780/8 
 
Der Bauantrag im vereinfachten Verfahren ist am 02.06.2025 bei der Gemeinde Muggensturm 
eingegangen. 
 
Rechtsgrundlage zur Beurteilung 
Das Bauvorhaben liegt in keinem Bereich eines Bebauungsplans, deshalb muss das Bauvorhaben 
nach § 34 Baugesetzbauch (BauGB) städtebaulich beurteilt werden. Gemäß § 34 BauGB muss sich 
das Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Die 
Erschließung muss gesichert sein. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben. Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.  
 
Aktuell vorliegende Planung 
Errichtung 
Es ist geplant das ehemalige Elektro-Werkstatt in Wohnraum um zu nutzen. Die Wohnnutzung soll 
von fünf Wohneinheiten auf neun Wohneinheiten aufgestockt werden. Hierzu ist vorgesehen die 
ehemalige Werkstatt im Erdgeschoss in eine Wohneinheit umzubauen. Durch den im Erdgeschoss 
bestehende Abstellraum soll eine Wand gezogen werden damit im abgetrennten Teil eine Garage 
entstehen kann. Der andere Teil des Raum soll weiterhin als Abstellraum dienen. Es ist vorgesehen 
die sich im Obergeschoss und Dachgeschoss bestehenden Abstellräume in eine Wohneinheit 
umzubauen und an der Nordseite des Bestandsgebäudes ein neuer Balkon mit einer Länge von  
6,17 m und einer Breite von 3,90 m anzubauen. Die neu geplante Wohneinheit soll über eine neue 
Außentreppe aus Stahl und den neuen Balkon erschlossen werden. Darüber hinaus ist angedacht der 
Raum über der bestehenden Doppelgarage auf der Ostseite des Grundstücks ebenfalls in eine 
Wohneinheit umzubauen. Diese neue Wohneinheit soll ebenfalls über die neu geplante Außentreppe 
erschlossen werden. Im Weiteren ist vorgesehen die den Abstellraum über der bestehenden 
Doppelgarage an der Nordseite des Grundstücks in eine Wohneinheit umzubauen. Die Erschließung 
zu dieser Wohnung soll über eine bestehende Treppe des Erdgeschosses erfolgen.  
 
Städtebauliche Beurteilung  
Die überbaubare Grundstückfläche wird lediglich um die Höhe der Überbauung für die zusätzlichen 
Pkw-Stellplätze erhöht. Das Wohnhaus wurde an der südlichen und westlichen Grundstücksgrenze 
errichtet. Bei der Grenzbebauung handelt es sich um den Bestand. Für diesen Bereich des Ortes sind 
Grenzbebauungen bzw. eine nahe Bebauung an der Grundstücksgrenze typisch. Das Wohnhaus ist 
in der Höhe unverändert geblieben. Als äußerliche Veränderung treten die neue Außentreppe und der 
neue Balkon in Erscheinung. Diese äußerlichen Veränderungen sind aus städtebaulicher Sicht nicht 
bedeutend, da der Grundstücksbereich von den Straßenbereichen der Bahnhofstraße und 
Vogesenstraße nicht einsehbar ist. Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsänderung von einer Elektro-Werkstatt zu Wohnraum und der Einbau von drei weiteren 
Wohnungen sowie der Anbau eines Balkons aus städtebaulicher Sicht vertretbar ist.  
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Stellplätze: 
Auf dem Baugrundstück werden für die 9 Wohneinheiten dreizehn Pkw-Stellplatz bereitgestellt. Davon 
werden fünf Pkw-Stellplätze als Garagenstellplätze bereitgestellt. Die Pkw-Stellplätze sind von der 
Bahnhofstraße und Vogesenstraße anfahrbar. Mit der Bauherrin und dem Planer wurde vereinbart, 
dass die Planung, um einen weiteren Pkw-Stellplatz ergänzt wird. Gemäß § 37 Abs. 1 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) ist bei der Errichtung von Gebäuden mit 
Wohnungen für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz für Kraftfahrzeuge herzustellen (notwendiger 
Kfz-Stellplatz). Gemäß § 37 Abs. 3 LBO sind bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen 
Stellplätze oder Garagen in solcher Zahl herzustellen, dass die infolge der Änderung zusätzlich zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufgenommen werden können. Satz 1 gilt nicht bei der 
Teilung von Wohnungen sowie bei Vorhaben zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch 
Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung oder Änderung des Daches, wenn die 
Baugenehmigung oder Kenntnisgabe für das Gebäude mindestens fünf Jahre zurückliegen. Die 
Stellplätze werden gemäß LBO von der Baurechtsbehörde des Landratsamt Rastatt geprüft.  
 
Abstandsflächen/Grenzabstände/Baulasten 
Die Abstandsflächen des Wohnhaues liegen auf dem Baugrundstück, auf der Bahnhofstraße und der 
Vogesenstraße. Die Zuständigkeit zur Prüfung der Abstandsflächen bzw. Grenzabstände sowie die 
Notwendigkeit von evtl. Aufforderung zur Baulastenübernahmen liegt bei der Baurechtsbehörde des 
Landratsamts Rastatt.  
 
Angrenzeranhörung  
Nach der Bestätigung der Vollständigkeit des Antrags durch die Baurechtsbehörde des Landratsamts 
Rastatt wird, wenn erforderlich, auf Veranlassung und nach Maßgabe der Baurechtsbehörde des 
Landratsamts Rastatt gemäß § 55 LBO eine Angrenzeranhörung durchgeführt. 
 
 
Haushaltrechtliche Deckung: 

- 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauantrag im vereinfachten Verfahren zur Nutzungsänderung von 
einer Elektro-Werkstatt zu Wohnraum und Einbau von drei weiteren Wohnungen sowie Anbau eines 
Balkons aus städtebaulicher Sicht zu zustimmen. 
 
 
Anlagen: 

01 Übersichtsplan 
02 Fotos 
03 Lagepläne 
04 Pläne 
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